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Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen  

Gemeindeverfassungsrechts 

der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt 

vom 19.11.2021 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt erlässt aufgrund der Art. 10 Abs. 2 der Verwal-
tungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 und Art. 30 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und den Art. 20 a, 23, 32, 
33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) fol-
gende Satzung:  
 

§ 1 

Zusammensetzung der Gemeinschaftsversammlung 

 
Die Gemeinschaftsversammlung besteht aus dem Gemeinschaftsvorsitzenden und 11 
ehrenamtlichen Gemeinschaftsmitgliedern.  
 
 

§ 2 

Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinschaftsmitglieder; Entschädigung 

 
(1) Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinschaftsmitglieder erstreckt sich auf die Mit-
wirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der Gemeinschaftsversammlung und 
ihrer Ausschüsse. Hierzu zählt auch ein vorbereitender Ausschuss, in dem alle 1. Bür-
germeister der Mitgliedsgemeinden vertreten sind. Außerdem können einzelnen Mitglie-
dern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der 
Geschäftsordnung übertragen werden.  
 
(2) Die ehrenamtlichen Gemeinschaftsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädi-
gung ein Sitzungsgeld von je 25 €.  
 
(3) Gemeinschaftsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben außerdem An-
spruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls. Selbstständig Tätige erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 20 € für jede Stunde Sitzungsdauer. Dies gilt nicht für 
Sitzungen, die nach 19.00 Uhr beginnen oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzli-
chen Feiertagen stattfinden. Sonstige Gemeinschaftsmitglieder, denen im beruflichen 
oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 20 € für jede Stunde Sitzungsdauer. Die Er-
satzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Anträge gewährt.  
 
(4) Die ehrenamtlichen Gemeinschaftsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reise-
kosten und Tagegelder nach den Sätzen der Stufe B des Bayerischen Reisekostenge-
setzes.  
 
 



2 
 

§ 3 

Entschädigung des Gemeinschaftsvorsitzenden 

 
Der Vorsitzende der Gemeinschaftsversammlung erhält für seine Tätigkeit als Vorsitzen-
der und Leiter der Verwaltung eine monatliche Entschädigung in Höhe von 400,00 €. 
 
 

§ 4 

Entschädigung der Stellvertreter 

 
Die Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden (Art. 6 Abs. 3 VGemO) erhalten neben 
ihrer Entschädigung als Mitglied der Gemeinschaftsversammlung eine monatliche Ent-
schädigung entsprechend der Einwohnerzahl der jeweiligen Mitgliedsgemeinde (analog 
der Berechnung der VG-Umlage), bezogen auf die Entschädigung des Gemeinschafts-
vorsitzenden. Im Übrigen gilt § 2 Abs. 3 und 4 entsprechend.  
 
 

§ 5  

Auszahlung der Entschädigung  

 
Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädigungen sind im Voraus zu zahlen. Bei Ver-
hinderung durch Krankheit, Urlaub usw. werden Entschädigungen auf die Dauer von zwei 
Monaten weitergezahlt. Über eine längere Zahlung in besonderen Härtefällen entschei-
det die Gemeinschaftsversammlung durch Beschluss im Einzelfall.  
 
 

§ 6  

In-Kraft-Treten  

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2021 in Kraft. Gleichzeit tritt die Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 22.07.2021 außer 
Kraft. 
 
 
Altenstadt, den 19.11.2021  
 
Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt  
 
 
  - VG-S -  
 
 
Wolfgang Höß 
Gemeinschaftsvorsitzender 


